
VHV-ABC

Zeichnungsgrenzen für Behältnisse mit
zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen
Voraussetzung ist ein Behältnis mit einem Mindesteigengewicht von 300 kg und/oder das Behältnis
ist nach Herstellerangaben fachgerecht in Boden oder Wänden aus Stein, Beton o.ä. durch in die
Wand- /Bodenbohrung verklebte Schwerlastdübel verankert.  

Für Bargeld und auf Geldkarten (z. B. Chipkarten) geladene Beträge, Urkunden einschließlich
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Armband- und Taschenuhren, Edelsteine,
Perlen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin. 

 

Sicherheitsstufe

(alte
Bezeichnung)

 

 

VdS-Grad bzw.
FuP-
Widerstandsgrad 2

 

 

Europäische
Norm

EN 1143-1

 

Einmauerschränke
freistehende
Wertschutzschränke

ohne
EMA3 bis

mit EMA1

bis

ohne
EMA4

bis

mit EMA1

bis

A --
S1 gem-
EN14450

-- -- -- --

B5 0/N ECB-S 0/EN --
100.000
EUR

--
100.000
EUR

C1F I ECB-S I/EN
75.000
EUR

200.000
EUR

75.000
EUR

200.000
EUR

C2F II ECB-S II/EN
nicht
verfügbar

nicht
verfügbar

100.000
EUR

300.000
EUR

D1/D10 III ECB-S III/EN
nicht
verfügbar

nicht
verfügbar

200.000
EUR

500.000
EUR

D2/D20 IV
ECB-S
IV/EN

nicht
verfügbar

nicht
verfügbar

500.000
EUR

1.000.000
EUR

1) Die aufgeführten Zeichnungsgrenzen gelten nur, wenn der Einmauerschrank/Wertschutzschrank durch eine VdS-
anerkannte Einbruchmeldeanlage der Klasse B allseitig (gesamter Korpus und Türen) auf Durchgriff, Türen
zusätzlich auf Öffnen und Verschluß, gemäß den VdS-Richtlinien für Planung und Einbau von
Einbruchmeldeanlagen (VdS 2311), überwacht wird.

2) Wertschutzschränke nach den europäisch harmonisierten Richtlinien, die nicht vom VdS oder der FuP anerkannt
sind: Direktionsanfrage!

3) Einmauerschränke nach dem europäischen Normentwurf, deren ordnungsgemäße Verankerung und Montage
nicht nachweislich gemäß der Montageanleitung des Herstellers erfolgt ist, gelten als einfache Behältnisse
(einfacher Verschluss).

4) Bei VdS- oder FuP-anerkannten freistehenden Wertschutzschränken mit einem Eigengewicht unter 300 kg:
Direktionsanfrage!



5) B-Behältnisse werden bei Neuanschaffung von UW nicht mehr empfohlen; sogenannte "Möbeltresore" sind
nicht zu akzeptieren


